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Die vorliegende Orientierungshilfe greift die Diskussion auf, die in einigen
Landeskirchen und Diakonischen Werken geführt wird angesichts von mehr als
einer Million Menschen, die sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in Deutschland
aufhalten. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat diese
Diskussion zum Anlass genommen, das Kirchenamt zu bitten, unter Mithilfe von
Fachleuten eine Handreichung als Orientierungshilfe für die Gemeinden zu erar-
beiten. Zu diesem Zweck wurde eine kleine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der
Kommission der EKD für Migration und Integration und der Konferenz der für
diese Fragen zuständigen landeskirchlichen Referentinnen und Referenten gebil-
det.

Die Orientierungshilfe hat das Ziel, Kirchenvorständen bzw. Presbyterien und
Pfarrämtern, aber auch den Gemeindegliedern Informationen über die
Problematik des Lebens in der „Illegalität” zu vermitteln. Sie soll dazu beitragen,
die christliche Verantwortung gegenüber Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die
auf Hilfe angewiesen sind, in angemessener Weise wahrzunehmen. Darüber hin-
aus sieht sie sich als einen Beitrag der evangelischen Kirche zu einer sachlichen
und humanitären Standards verpflichteten öffentlichen Debatte über die Fragen
von Einwanderung und Integration.

Hannover, im September 2006

Dr. Hermann Barth
Präsident des Kirchenamtes der EKD
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Vorwort
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In den letzten Jahren wenden sich ver-
mehrt Menschen, die in Deutschland
leben, ohne dafür einen Aufenthalts-
titel oder eine Duldung zu besitzen, an
Kirchengemeinden und Beratungsstel-
len der Diakonie. Sie stellen eine
zunehmend dringlichere Anfrage an die
christliche Beistandspflicht zugunsten
von heimatlosen Fremden. Einige
Landeskirchen haben diese Problematik
bereits in Form von Arbeitshilfen und
Handreichungen aufgegriffen.1 Die
Ergebnisse einer repräsentativen
Erhebung unter den Kirchengemeinden
und Beratungsstellen im Bereich der 
Ev. Kirche im Rheinland und der 
Ev. Kirche von Westfalen, die von der
gemeinsam getragenen „Projektstelle
Illegalität” durchgeführt worden war,
wurden Ende 2002 im Rahmen einer
Fachtagung vorgestellt.2 Für die Stadt
Frankfurt/M. liegt eine empirische
Studie zur Situation von Menschen
ohne legalen Aufenthaltsstatus vor, die
vom Evangelischen Regionalverband
Frankfurt am Main und dem
Diakonischen Werk in Hessen und
Nassau e.V. in Auftrag gegeben worden
war.3

7

Bis jetzt hat sich in Deutschland kein
einheitlicher Sprachgebrauch für den
vor Augen stehenden Personenkreis
durchgesetzt.4 Die gängigen Bezeich-
nungen legen jedoch tendenziell den
Akzent auf eine rechtliche Sichtweise:
Menschen ohne Aufenthaltsrecht,
Ausländer ohne legalen Aufenthalts-
status, irreguläre Zuwanderer oder
Menschen in irregulären Lebenssitua-
tionen. Häufig wird abgekürzt von
„Illegalen” oder „Illegalisierten” gespro-
chen. Dabei werden von vornherein
negative Assoziationen hervorgerufen,
die diesen Personenkreis in die Nähe
der Kriminalität rücken.5

Für den Sprachgebrauch im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland
wird hier die Bezeichnung „Menschen
ohne Aufenthaltspapiere” vorgeschla-
gen. Damit wird einerseits dem vor-
herrschenden rechtlichen Aspekt
Rechnung getragen, ohne dabei aus
dem Blick zu verlieren, dass es um die
Schicksale konkreter Menschen geht.
Zum anderen ist diese Bezeichnung
sachlich neutral gegenüber den vielfäl-
tigen Formen und Ursachen von

1 Zuletzt die Ev. Kirche von Westfalen (2000) und die Ev. Landeskirche in Baden (2003)
2 Menschen ohne Aufenthaltspapiere - „Illegal in NRW”, Frankfurt/Main (epd-Dokumentation. 6/2003)
3 Krieger, W./Ludwig, M./Schupp, P./Will, A. (2006): Lebenslage „illegal”. Menschen ohne Aufenthaltsstatus 

in Frankfurt am Main, von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe
4 International weisen Bezeichnungen wie „irregular migrants” und „undocumented persons” (anglophone Staaten),

„(les) sans-papiers” (frankophoner Sprachbereich) oder „clandestini” (Italien) auf unterschiedliche Sicht- und
Beurteilungsweisen des jeweiligen Aufnahmelandes hin, in denen stets das aus ihrer Sicht entscheidende Defizit
dieses Personenkreises benannt wird. 

1. Einleitung
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„Illegalität”. Menschen ohne Aufent-
haltspapiere sind demnach alle diejeni-
gen, die weder einen Aufenthaltstitel
noch eine Duldung besitzen und damit
in der Regel auch nicht behördlich
registriert sind.

5 Es liegt auf der Hand, dass ein Aufenthalt ohne gültige Papiere, der per se rechtswidrig ist, offene Flanken zu spezi-
fischen kriminellen Tatbeständen wie Menschenhandel (Schlepper- und Schleuserwesen), Zwangsprostitution, 
illegalen Beschäftigungsverhältnissen, Drogenhandel und Beschaffungskriminalität aufweist. Diese Tatsache darf
nicht ignoriert werden. In Kenntnis dessen ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrzahl aller derjenigen, die in 
Deutschland ohne Aufenthaltspapiere leben, und erst recht diejenigen, die um Unterstützung bei kirchlichen 
Einrichtungen nachsuchen, auf die Seite der Opfer und nicht zu den Tätern jener kriminellen Szene gehören.
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2.1. Biblische Zugänge

„Wer von diesen dreien, meinst du, ist
dem zum Nächsten geworden, der
unter die Räuber gefallen war?” fragt
Jesus am Ende des Gleichnisses vom
barmherzigen Samariter einen Schrift-
gelehrten. Scheinbar ohne nachzuden-
ken kann dieser antworten: „Der, der
die Barmherzigkeit an ihm getan hat.”
(Lk 10, 36f.) Das aber war ausgerechnet
ein Samaritaner gewesen. Das
Anstößige des Gleichnisses bestand
also darin, dass der helfende Samariter,
der sich erbarmen ließ, kein Jude, son-
dern ein Fremder war, für den der
Hilfsbedürftige ebenfalls zunächst
fremd war. Der Samariter kommt dem
Menschen, der Hilfe braucht, nahe und
wird ihm dadurch zum Nächsten.
Erbarmen und tätige Liebe überwinden
Fremdheit und schaffen Nähe.

Damit wird im Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter aber ebenso deutlich,
dass nicht nur derjenige geliebt werden
und zu seinem Recht kommen soll, der
einem selbst durch familiäre, ethnische
oder religiöse Bindungen nahe steht.
Nicht ein bestimmter Nahestehender
verlangt Zuwendung und Hilfe, viel-

mehr macht das umfassende
Liebesgebot umgekehrt auch einen bis-
her fernstehenden Menschen zum
Nächsten. Jesu Botschaft ist von der
Maxime universaler Nächstenliebe
bestimmt, die keine Grenzen der
Herkunft, der sozialen Stellung oder
des Geschlechts kennt, weil Gott selbst
alle Menschen unterschiedslos aus
Liebe ins Leben gerufen hat.

Das entgrenzte Liebesgebot tritt so in
Verbindung mit der alttestamentlichen
Vorstellung vom Menschen als Ebenbild
Gottes. In der Geschichte des christlich
geprägten Abendlandes ist die
Gottesebenbildlichkeit eine wichtige
Wurzel geworden, um die Anerkennung
der Würde des Menschen zu begrün-
den. Trotz aller Unterschiede kommt
allen Menschen dieselbe Würde zu,
weil sie alle Kinder des einen Vaters
sind:
„Das heißt, wir können einander als
Schwestern und Brüder sehen über
unsere nationalen, ökonomischen, poli-
tischen und kulturellen Unterschiede
hinweg. Auf dieser Grundlage kann
Fremdheit bestehen bleiben und doch

2. Biblischer Auftrag und kirchliches Handeln
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Freundschaft wachsen. Weil jeder
Mensch Gottes Ebenbild ist, kann ich
im anderen Gott erkennen. Das ver-
pflichtet mich dazu, für die Würde
jedes anderen Menschen einzutreten,
egal wo er lebt. Da ist niemand illegal.”
(Margot Käßmann) 6

6 Bloß nicht auffallen! Illegale in Deutschland, EMW (Hamburg 2004), S.1
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2.2. Leitsätze für das kirchliche Handeln

Die Beschäftigung mit der Situation
von Menschen ohne Aufenthaltspapiere
und ihren Problemen stellt vor eine
Reihe von schwierigen ethischen
Fragen, auf die an dieser Stelle nur
Anmerkungsweise hingewiesen, aber
nicht in erforderlicher Differenziertheit
eingegangen werden kann.7  

Vor dem Hintergrund der ethischen
Orientierung, die das biblische Zeugnis
mit dem Gebot der universalen
Nächstenliebe und der in Gott gegrün-
deten Menschenwürde anbietet, lassen
sich folgende Leitsätze für den
Umgang mit Menschen ohne Aufent-
haltspapiere im Bereich der EKD 
formulieren:

1. Die Kirche tritt ein für Menschen
ohne Aufenthaltspapiere, um die
unveräußerliche Würde jedes Men-
schen bewahren zu helfen. „Illegal”
kann nur der Aufenthaltsstatus sein,
nicht jedoch die Person.8

2. Die Kirche tritt dafür ein, dass die
politischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Ursachen bekämpft werden, die
Menschen in eine rechtlich ungesicher-

te Aufenthaltssituation führen. Das
Vermeiden und Verhindern von
Illegalität und das Entwickeln neuer
Perspektiven für Menschen ohne
Aufenthaltspapiere sind die vordringli-
chen Ziele kirchlichen Handelns.

3. Die Kirche setzt sich dafür ein, die
grundlegenden sozial- und menschen-
rechtlichen Standards auch für
Menschen ohne Aufenthaltsrecht zu
gewährleisten, ohne dass deren
Inanspruchnahme mit aufenthalts-
rechtlichen Ansprüchen verbunden ist.

4. Die Kirche will mit ihrer
Anwaltschaft und Hilfe nicht den irre-
gulären Aufenthalt stabilisieren, son-
dern dafür Sorge tragen, dass Men-
schen ohne Aufenthaltspapiere in
einem Netz von Hilfeangeboten aufge-
fangen werden. Sie unterstützt diese
Menschen dabei, eine tragfähige rea-
listische Zukunftsperspektive zu ent-
wickeln. Dazu kann auch ein verfestig-
tes Aufenthaltsrecht, eine Rückkehr in
das Herkunftsland oder die Weiter-
wanderung in einen Drittstaat gehören.

7 „Wie ist die Tatsache, dass sich Menschen ohne Aufenthaltsrecht und Duldung in Deutschland aufhalten, ethisch zu
bewerten? Ist es ethisch geboten, ihnen in Notlagen zu helfen, auch wenn dies zu einer Verfestigung des Phänomens 
führen kann? Wie lässt sich ethisch begründen, dass auch Menschen in der Illegalität fundamentale Rechte durch-
setzen können, obwohl sie rechtswidrig und nicht geduldet in Deutschland sind?” (Die deutschen Bischöfe / 
Kommission für Migrationsfragen: Leben in der Illegalität in Deutschland - eine humanitäre und pastorale Heraus- 
forderung, Bonn 2001, S. 35)

8 „Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch
schöner. Sie können gerecht sein oder ungerecht. Aber illegal? Wie kann ein Mensch illegal sein?” (Elie Wiesel)
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5. Die Kirche setzt sich ein für
Menschen ohne Aufenthaltspapiere im
Rahmen ihres Selbstbestimmungs-
rechts. Sie versteht dieses Engagement
als subsidiäres Handeln9, insofern die
Hilfe für Menschen in Not zu dem
genuinen Auftrag der Kirche innerhalb
der Rechts- und Sozialordnung gehört.

9 Das Subsidiaritätsprinzip meint, dass zur Lösung von Problemen zunächst immer die kleinere, sachnähere gesell-
schaftliche Einheit zuständig ist, und die größere nur bei deren Versagen einspringt.
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3.1. Wer lebt in Deutschland ohne
Aufenthaltspapiere?
Von dieser Situation betroffen sind bei-
spielsweise

• Wanderarbeiter, die meist unter
ungünstigen Arbeitsbedingungen arbei-
ten (z.B. im Bau- und Reinigungs-
gewerbe, in der Verpackungsindustrie
und Landwirtschaft), die von einheimi-
schen Arbeitskräften nicht akzeptiert
werden. Viele pendeln und haben ihren
Lebensmittelpunkt und ihre Familie im
Heimatland.

• Menschen in privaten Arbeitsver-
hältnissen, in der Kranken-, Kinder-
und Altenversorgung, private Haus-
halts- oder Putzhilfen.

• Opfer von Menschenhandel, vor
allem jüngere Frauen (aber auch
Männer und Kinder), die für einen
anderen Beruf angeworben wurden
und dann zur Prostitution gezwungen
werden.

• Familienangehörige von Menschen
mit legalem Aufenthaltsstatus, die z. B.
das Visum zur Familienzusammen-
führung nicht erhalten haben.

• Menschen, deren Ehen mit deutschen
oder legal hier lebenden Partnern ge-
schieden worden sind, bevor ein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht erworben
wurde.

• Menschen, die aus Furcht vor Verfol-
gung nach Deutschland geflohen sind
und hier keinen Schutz erhalten haben.

• Menschen, die aus Scheu vor den
komplizierten Rechts- und Verwal-
tungsverfahren untertauchen, ohne die
Rechte, die ihnen zustünden, in
Anspruch zu nehmen. 

3. Menschen ohne Aufenthaltspapiere haben ein Gesicht
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Tages ergeht an sie die Aufforderung,
Deutschland zu verlassen. Viele haben
keine Möglichkeiten, einen Anwalt ein-
zubeziehen. Ihnen ist nicht klar, dass sie
dagegen rechtliche Schritte einleiten
könnten. Aus Angst tauchen manche ab.

Bei Kindern und Jugendlichen, die als
unbegleitete Flüchtlinge kommen, set-
zen manche Ausländerbehörden das
Alter fiktiv fest. So werden unter 16-
Jährige auf 16 oder 18 Jahre gesetzt:
ohne Vormund, ohne jugendrechtliche
Maßnahmen und Schutz und müssen
sie ihr Asylverfahren selbst betreiben.
Sie werden in Erwachsenenunterkünf-
ten untergebracht. Auch sie sind
gefährdet, anstelle von Schulbesuch
und Ausbildung unterzutauchen.

Wie geraten Menschen in die
„Illegalität”?

Menschen, die in Deutschland einen
Asylantrag stellen, werden zunächst vor
allem nach ihrem Reiseweg befragt. Die
individuelle Verfolgungssituation spielt
dagegen kaum eine Rolle. So fallen viele
als „unglaubwürdig” durch die Verfah-
ren. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der
zufluchtsuchenden Menschen haben
traumatisierende Erlebnisse hinter sich.
An diese können sie sich oftmals nicht
widerspruchsfrei bis in alle Einzelheiten
der Verfolgungsgeschichte erinnern.
Dazu bedürfte es therapeutischer Hilfe.
Bereits daran scheitern viele Asylge-
suche. Viele wählen dann eher den 
Weg in die „Illegalität”, als mit einer
unsicheren Duldung jederzeit von
Abschiebung bedroht zu sein.

Asylbewerber werden in Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht. 
Da dies auf Dauer sehr belastend ist,
nicht nur für Familien mit Kindern, ent-
fliehen manche.

Viele Flüchtlinge, die nicht abgeschoben
werden können, werden über lange
Zeiten nur geduldet oder erhalten
Grenzübertrittsbescheinigungen. Eines
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„Illegal” - drei Schicksale

M., eine Witwe aus Ecuador, hatte drei Kindern zu versorgen. Die Schulausbildung
und das tägliche Leben kosteten Geld, das sie im Heimatland nicht verdienen konn-
te. Mit Hilfe eines Touristenvisums gelangte sie nach Deutschland. Die Familie, bei
der sie Arbeit fand, war großzügig und nett. Sie pflegte die Großeltern, führte den
Haushalt und betreute nachmittags die deutschen Kinder. Ihre eigenen Kinder
waren bei ihren Eltern im Heimatland geblieben. Da sie kein gültiges Visum mehr
besaß, wurde sie am Flughafen festgenommen bei dem Versuch, zu ihren Kindern
zurückzukehren. Das Flugticket und ihr Geld wurden eingezogen.

Eine Frauenorganisation half weiter. 

L., eine junge Frau aus der Ukraine, hatte gehofft, einen begehrten Platz als Au-
pair-Mädchen zu erhalten. Sie vertraute der Organisation, die ihr ein Visum ver-
sprach, und überließ ihr den Pass. Am Ziel angekommen, hatte sie weder einen Pass
noch passende Kleidung, dafür hohe Schulden. Sie wurde in ein geschlossenes
Bordell gebracht, das sie nicht verlassen durfte. Als sie sich befreien konnte, war sie
schwanger, HIV-infiziert und ohne Papiere. Sie hatte Angst und wollte nicht als
Zeugin aussagen, was sie in ein Zeugenschutzprogramm gebracht hätte. So wurde
sie zunächst in Abschiebungshaft genommen. Daraus entlassen, tauchte sie wieder
ab. Zu groß war die Scham, zurückzukehren ohne Geld, ohne Ansehen. Zudem be-
fürchtete sie, dass ihre Eltern Schwierigkeiten mit der Organisation bekommen
könnten.

Eine Kirchengemeinde nahm sie auf. Nach Monaten der Ruhe und Beratung, der
Seelsorge und Betreuung, fand sich eine Möglichkeit, begleitet ins Herkunftsland
zurückzukehren.
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H., ein verängstigter Mann mittleren Alters aus der Türkei, wurde in einer kirchli-
chen Gästewohnung untergebracht. Er lebte bereits drei Jahre illegal in der Stadt,
schlug sich mit Hilfe von Freunden und kleineren Jobs durch. Er war in einer
schlechten psychischen Verfassung. Er redete wirr in verschiedenen Sprachen. Sein
körperlicher Zustand war durch lange Obdachlosigkeit gekennzeichnet. Ein Arzt
half zunächst weiter. Erst nach ein paar Wochen der Ruhe wurde der Hintergrund
seiner Erkrankung klarer. Er war im Heimatland gefoltert worden, der Asylantrag in
Deutschland war abgelehnt worden. Seinen Anwalt hatte er nicht bezahlen kön-
nen. Er war in Panik untergetaucht, ohne noch vorhandene rechtliche
Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Ein Dolmetscher und ein Psychiater ließen sich ansprechen. Das psychiatrische
Gutachten rechtfertigte einen Asylfolgeantrag. Nur mit Hilfe geduldiger Menschen
fand der Mann zurück in ein Leben jenseits der Angst
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3.2. Wie leben Menschen ohne
Aufenthaltspapiere?
Menschen ohne Aufenthaltsrecht leben
zu ihrem eigenen Schutz möglichst
unauffällig und unerkannt unter uns.
Nur selten vertrauen sie sich jemandem
außerhalb ihres persönlichen Umfelds
an. Unterstützung suchen und finden
sie innerhalb ihrer ethnischen und reli-
giösen Netzwerke. Manchmal können
sie für begrenzte Zeit bei Verwandten
oder Bekannten unterkommen. Durch
häufiges Wechseln ihres Aufenthalts-
ortes hoffen sie, ihren Gastgebern
nicht übermäßig zur Last zu fallen und
möglichst lange unentdeckt zu bleiben.
Von der Gesellschaft wird die Anwe-
senheit dieser Menschen im Allgemei-
nen kaum wahrgenommen. In den
Medien und der politischen Öffentlich-
keit werden die sogenannten „Illega-
len“ – häufig zu Unrecht – im Kontext
von Kriminalität oder aber unter der
Perspektive der Bekämpfung von illega-
ler Zuwanderung, Asylmissbrauch,
Schwarzarbeit und Prostitution
genannt.

Auch Menschen ohne Aufenthalts-
papiere stehen unter dem Schutz des
Grundgesetzes. Im Prinzip steht ihnen

der Rechtsweg offen. Ebenso haben sie
Anspruch auf grundlegende soziale
Rechte. Tatsächlich aber können sie
diese Rechte nicht geltend machen,
ohne gleichzeitig eine Festnahme und
die Abschiebung zu riskieren. Durch
den faktischen Ausschluss von grundle-
genden sozialen Rechten können
Menschen ohne Aufenthaltspapiere nur
sehr eingeschränkt am deutschen
Sozial- und Bildungssystem teilhaben.

• So leben Menschen ohne Aufent-
haltspapiere, in ständiger Angst vor
Entdeckung, unter oft menschenun-
würdigen Bedingungen und sind
potentielle Opfer von Ausbeutung und
Betrug. Da sie bei Behörden nicht
gemeldet sind, können sie keine
regulären Miet- oder Arbeitsverträge
schließen und genießen nur einge-
schränkten Rechts- und Versiche-
rungsschutz. Angewiesen auf das
Entgegenkommen von Arbeitgebern
und Vermietern, sind sie oftmals auch
deren Willkür ausgesetzt und verdingen
sich häufig zu ausbeuterischen Kondi-
tionen.
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• Menschen ohne Aufenthaltspapiere
haben in der Regel keine Krankenver-
sicherung und somit keinen regulären
Zugang zum Gesundheitssystem. Hilfe
wird vorrangig in den privaten Netz-
werken gesucht. Schwere Erkrankungen
oder größere Verletzungen bergen die
Gefahr der Entdeckung und des Zu-
sammenbruchs des fragilen Überlebens-
konstrukts. Darum werden sie vielfach
verharmlost und unzureichend behan-
delt. Mangels adäquater Gesundheits-
versorgung aber drohen Spätfolgen,
Chronifizierung, Unheilbarkeit und
erhöhte Ansteckungsgefahr bei Infek-
tionskrankheiten.
• Schwangerschaft und Geburt stellen
die Frauen oft vor unlösbare Probleme.
Beispielsweise erhalten Kinder, die in
der Situation einer aufenthaltsrechtli-
chen Illegalität ihrer Eltern geboren
werden, keine Geburtsurkunde. In der
Konsequenz kann das zur Trennung von
Mutter und Kind führen, weil eine
Mutter im Zweifelsfall nicht den Nach-
weis erbringen kann, dass es sich tat-
sächlich um ihr leibliches Kind handelt.
Weil den Kindern der Zugang zum
Gesundheitssystem versperrt ist und

somit Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen unterbleiben, kann es zu
frühkindlichen Schädigungen, Fehlent-
wicklungen und schweren Erkrankun-
gen kommen.
• Eltern, die ihr Aufenthaltsrecht ver-
lieren, veranlassen vielfach, dass ihre
Kinder aus Angst vor Entdeckung die
Schule nicht mehr zu besuchen oder
dass sie zumindest gegenüber ihren
Mitschülerinnen und Lehrern ihren
irregulären Aufenthaltsstatus verheim-
lichen. Solche Legenden der Eltern aber
können in der kindlichen Entwicklung
schwere Störungen des Identitätsbil-
dungsprozesses verursachen. Auch
wenn Kinder und Jugendliche bewusst
den Verlust ihres Aufenthaltsrechts
erleben, bedeutet dies in der Regel
einen massiven und je nach Alter und
Konstitution ihre Entwicklung schwer
belastenden Einschnitt.
• Auch diese Kinder und Jugendlichen
haben ein Recht auf Schulbesuch.
Tatsächlich wird ihre Teilhabe am
Schul- und Ausbildungssystem aber
verhindert bzw. sehr stark einge-
schränkt. Ein besonderes Problem stellt
dabei eine Übermittlungspflicht von
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Schulleitungen an die Ausländerbehör-
den dar, sobald ihnen bekannt gewor-
den ist, dass Kinder und deren Eltern
kein Aufenthaltsrecht haben. Auch
wenn die Erlasslage in den einzelnen
Bundesländern an diesem Punkt diffe-
riert und eine allgemeine Rechtsauf-
fassung dahin tendiert, dass in Kinder-
gärten und Schulen der Aufenthalts-
status der Kinder nicht erfragt werden
müsse und keine Übermittlungspflicht
bestehe, so stellt sich das Problem bei
der Ersteinschulung in verschärfter
Weise durch die Erhebung von Daten
wie amtliches Gesundheits- und Schul-
reifezeugnis, Meldeadresse, Kranken-
und Unfallversicherungsträger. Eltern
ohne Aufenthaltspapiere melden ihre
Kinder deshalb in Kindergärten und
Grundschulen nur selten an. Und selbst
wenn es den Kindern gelingen sollte,
die Schule oder auch nur ein Schuljahr
erfolgreich zu absolvieren, erhalten sie
in der Regel kein Abschlusszeugnis
bzw. keinen offiziellen Bildungsnach-
weis. Eine berufliche Ausbildung ist für
sie nahezu unmöglich.
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10 Jörg Winter in: Dokumentation und Arbeitshilfe „Illegalität”, hg. vom Evangelischen Oberkirchenrat, Karlsruhe 2003
11 Berthold Münch, ebd.
12 In diesem Sinn treten die EKD und das Diakonische Werk der EKD  für eine Änderung bzw. Klarstellung in § 96 

Abs. 1 Nr. 2 AufenthG ein mit dem Ziel, humanitäre Hilfe eindeutig straffrei zu stellen.

Menschen, die sich ohne Aufenthalts-
titel oder Duldung in Deutschland auf-
halten, erfüllen einen Straftatbestand
(§ 95 Aufenthaltsgesetz). Daher können
diejenigen, die diesen Personenkreis
unterstützen, unter Umständen Gefahr
laufen, sich der Beihilfe zu einer straf-
baren Handlung schuldig zu machen 
(§ 96 Abs. 1 AufenthG). Dieses Risiko
kann bei der derzeitigen Rechtslage
nicht gänzlich ausgeschlossen werden,
auch wenn die Ansicht vertreten wird,
dass für Personen und Organisationen,
die sich aus humanitären Gründen um
„Illegale” kümmern, „... eine Bestrafung
in solchen Fällen aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht in Betracht
kommt.”10

So ist davon auszugehen, dass sich bei
allem Risiko individueller Einschät-
zungen durch verschiedene Richter
„Unterstützungshandlungen mit hoher
Wahrscheinlichkeit aus dem Straf-
barkeitsbereich heraushalten lassen
(könnten), so lange... kein Vorsatz vor-
liegt, den illegalen Aufenthalt zu för-
dern, sondern das humanitäre
Engagement im Vordergrund steht.”11

Die Rechtspraxis zeigt, dass es bisher
kaum zu strafrechtlichen Schritten
gegen kirchliche Einrichtungen gekom-
men ist, die sich für Menschen ohne
Aufenthaltspapiere einsetzen. Der
strafrechtlich relevante Beihilfetat-
bestand liegt in der Regel nicht vor,
wenn in einer akuten humanitären
Notlage geholfen wird oder der
Ausländer ohnehin unter allen Um-
ständen und unabhängig von der
Unterstützung entschlossen ist, in der
Bundesrepublik zu bleiben.

Aus den genannten Erfahrungen und
Erwägungen wird hier die Auffassung
vertreten, dass bei helfendem Handeln
aus humanitären Gründen zugunsten
von Menschen ohne Aufenthaltspapiere
ein vermindertes Strafbarkeitsrisiko
bestehen sollte.12

4. Ist Hilfe für Menschen ohne Aufenthaltspapiere strafbar?
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In der Regel treten Menschen ohne
Aufenthaltspapiere erst dann mit der
Bitte um Unterstützung an Gemeinden
oder andere kirchliche Einrichtungen
heran, wenn ihre Netzwerke nicht
mehr ausreichend tragfähig sind oder
wenn sie von konkreten Hilfsmöglich-
keiten erfahren haben.

Neben der vom Evangelium gebotenen
Beistandspflicht sind Kriterien für
kirchliche Hilfeleistung an Einzelne
zum einen die Bedürftigkeit der Betrof-
fenen und auf der anderen Seite die
zur Verfügung stehenden Hilfsmöglich-
keiten der kirchlichen Einrichtungen.

– „Illegalität” vermeiden

Die beste Lösung ist, „Illegalität” zu
vermeiden. Deshalb ist es ein kirchli-
ches Anliegen, die Ursachen zu
bekämpfen, die Menschen in eine ille-
gale Aufenthaltssituation führen, oder
ihnen einen Weg aus der Illegalität zu
weisen. Dies wird bei dem genannten
Personenkreis allerdings nur in
Ausnahmefällen gelingen: 

Bei Menschen, die einmal einen legalen
Aufenthalt oder zumindest eine
Duldung besaßen, deren Aufenthalt
inzwischen aber illegal geworden ist,
ist eine Legalisierung unter Umständen
möglich. Das sollte vorrangig in Zusam-
menarbeit mit einer im Asyl- und Aus-
länderrecht erfahrenen Rechtsanwalts-
kanzlei oder einer auf das Ausländer-
recht spezialisierten Beratungsstelle
geklärt werden. Sofern im Falle einer
Abschiebung Gefahr für Leib und Leben
oder sonstige schwere Menschen-
rechtsverletzungen drohen, wäre zu
prüfen, ob die Bemühungen um Lega-
lisierung vorübergehend durch ein
„Kirchenasyl” unterstützt werden kön-
nen. „Kirchenasyl” bezeichnet die zeit-
lich begrenzte Aufnahme von

5. Wie können Gemeinden helfen?
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13 „Kirchenasyl” ist kein „Verstecken”, sondern ein öffentliches Handeln der Kirche. Dies wird z.B. in den
„Vereinbarungen zum Umgang mit Fällen von Kirchenasyl” deutlich, die von der Ev. Kirche im Rheinland seit 1996 
mit den Innenministerien der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland getroffen wurden.

Asylbewerbern und Flüchtlingen in
kirchlichen Räumen, bei der durch den
Zeitaufschub eine Überprüfung staatli-
chen Vollzugshandelns humanitären
und rechtlichen Bedenken Raum geben
soll.13

In vielen Fällen ist eine Legalisierung
jedoch nahezu ausgeschlossen. Doch
auch dann kann Hilfe nötig und mög-
lich sein.

– Seelsorge, Beratung, Gemeindeleben

Menschen ohne Aufenthaltspapiere, die
sich an eine Kirchengemeinde mit der
Bitte um Hilfe wenden, können nicht
immer einschätzen, welche Hilfsmög-
lichkeiten einer Gemeinde zur Verfü-
gung stehen. Die Gemeinde mag ein
letzter Strohhalm sein, an den sich die
Hilfesuchenden klammern. Deshalb ist
es wichtig, deutlich die Möglichkeiten
und Grenzen der Hilfe aufzuzeigen.

Eine wichtige Form der Hilfe ist die
Unterstützung bei der Wahrnehmung
von grundlegenden Rechten wie
Zugang zu medizinischer Versorgung,
Kindergarten- und Schulbesuch der

Kinder, Versorgung mit Obdach,
Nahrung und Kleidung, Schutz für die
Opfer von kriminellen Übergriffen oder
Lohnbetrug.

Manche Problemstellungen werden die
Kapazitäten einer Gemeinde überfor-
dern. Die Gemeinde kann aber in sol-
chen Situationen dazu beitragen, sach-
kundige Ansprechpartner zu finden, die
ggf. weiterhelfen können, und den
Kontakt zu ihnen vermitteln, z.B. zu:

•Migrationsberatungsstellen der 
Diakonie oder anderer freier Träger;

•Rechtsanwälten und Rechtsanwäl-
tinnen, die auf ausländerrechtliche 
Fragen spezialisiert sind;

•Sozialberatungsstellen und 
Obdachloseneinrichtungen;

•Büros für medizinische Flüchtlings-
hilfe oder andere Initiativen, die 
medizinische Hilfen für Menschen 
ohne Aufenthaltspapiere 
vermitteln;

•Fachdiensten, die bei psychischen 
Erkrankungen, Traumatisierungen 
u. ä. Hilfen anbieten.
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Solche Fachberatungsstellen sind 
jedoch häufig nicht in der Lage, län-
gerfristig eine individuelle Betreuung
einzelner Personen oder Familien zu
leisten. 
An dieser Stelle können wiederum
Ehrenamtliche in den Gemeinden wich-
tige Aufgaben in Absprache mit den
Fachberatungsstellen übernehmen. Wie
die Zusammenarbeit im Einzelfall aus-
sieht, sollte zuvor konkret abgespro-
chen werden.

Sowohl Pfarrer und Pfarrerinnen als
auch Gemeindemitglieder können zu
Personen des Vertrauens für Menschen
ohne Aufenthaltspapiere werden. Sie
können den seelsorglichen Auftrag der
Gemeinde wahrnehmen, indem sie die
Sorgen, Nöte, Erfahrungen und
Geschichten der Menschen anhören,
mit ihnen über realistische Perspekti-
ven nachdenken, ihre Selbstverant-
wortung achten und ihnen mit Nächs-
tenliebe und Respekt begegnen. Zur
Erarbeitung einer realistischen Perspek-
tive kann auch gehören, die Chancen
für eine Rückkehr zu prüfen und zu klä-
ren, ob eine legale Ausreise möglich ist.

Menschen ohne Aufenthaltspapiere
sollten nicht auf die Rolle als
Hilfebedürftige beschränkt werden.
Häufig verfügen sie über fachliche
Qualifikationen und reiche Lebens-
erfahrung. Sie können eine Bereiche-
rung für das Gemeindeleben sein, wenn
ihnen Gelegenheiten gegeben wird,
ihrerseits etwas für die Gemeinde zu
tun, z. B. bei Begegnungen mit
Gemeindegliedern, an thematischen
Gemeindeabenden, in ökumenischen
Gottesdiensten, bei internationalem
Kochen, Musik und vielem mehr.

– Zugang zu medizinischer Versorgung

Kirchengemeinden können – nach
Möglichkeit gemeinsam mit der
Diakonie – bei der Sicherstellung von
medizinischer Hilfe vermittelnd tätig
werden. Als erstes sollte von einer
Beratungsstelle geprüft werden, ob
Ansprüche an Kostenträger bestehen.
Ist dies nicht der Fall, können Ärzte im
Umfeld der Gemeinde angesprochen
werden, ob sie bereit sind, ohne
Versicherungskarte zu behandeln. In
manchen Städten gibt es auch Initi-
ativen der medizinischen Flüchtlings-
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hilfe, die in solchen Fällen eine
Behandlung organisieren.

Behilflich sein können auch Kranken-
hausseelsorger und Krankenhausseel-
sorgerinnen. Oft kennen sie Ärzte, die
zu einer Kooperation bereit sind und
Rat geben können, wenn die anonyme
Einweisung in ein Krankenhaus erfor-
derlich ist. Ein Problem besteht dann,
wenn die Kostenübernahme nicht gesi-
chert ist. Manche Krankenhäuser ver-
suchen, selbst in solchen Situationen
zu helfen. Insbesondere konfessionelle
Krankenhäuser sollten dies als Anfrage
an ihr christliches Selbstverständnis
verstehen. Bei akuten Fällen wird kein
Krankenhaus die Aufnahme verweigern.
Allerdings muss dann u. U. die
Anonymität des Patienten aufgehoben
werden.

– Schulbesuch der Kinder ermöglichen

Häufig scheuen sich Eltern ohne
Aufenthaltspapiere, ihre Kinder in der
Schule anzumelden, weil sie befürch-
ten, dass die Schulleitung, wenn sie
davon Kenntnis erhält, dies an die
Ausländerbehörde weitermeldet.

Gemeinden sollten in solchen Fällen
behilflich sein, den Kontakt zu einer
Schule über Eltern oder Mitglieder des
Kollegiums aufzunehmen, um die
Möglichkeit einer Einschulung zu prü-
fen. In der Regel sollte es möglich sein,
eine Schule zu finden, in der ein
regulärer Unterrichtsbesuch stattfinden
kann. Falls dies nicht zu erreichen ist,
sollte überlegt werden, ob vorüberge-
hend eine Unterrichtung der Kinder
durch Gemeindeglieder privat organi-
siert werden kann.

– Finanzielle Nothilfe, temporäre Unter-
bringung, Gästewohnung

Häufig nehmen Menschen ohne
Aufenthaltspapiere erst in existentieller
Not Kontakt zur Kirche und zum deut-
schen Hilfssystem auf. Mitunter genügt
bereits eine geringe finanzielle
Unterstützung, um den Alltag bewälti-
gen zu können.

Nicht selten sind Menschen ohne
Aufenthaltspapiere, die bei Gemeinden
um Unterstützung nachsuchen, 
obdachlos und benötigen zunächst für
eine begrenzte Zeit eine Unterkunft.
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Dort können sie zur Ruhe kommen, und
zusammen mit ihnen kann überlegt
werden, welche Probleme genau beste-
hen und welche konkreten Hilfen in
ihrem Fall nötig und möglich sind.
Kirchengemeinden sollten daher erwä-
gen, ob sie für solche Fälle ein Gäste-
zimmer oder eine Gästewohnung zur
Verfügung stellen können. Es empfiehlt
sich, eine kleine Betreuergruppe zu bil-
den, die sich um die aufgenommenen
Personen kümmert und als Ansprech-
partner zur Verfügung steht. Oft müs-
sen finanzielle Mittel zur Versorgung
der Aufgenommenen eingeworben
werden. Auch dies kann Aufgabe einer
Betreuergruppe sein. Um Begleitung
und Kosten auf mehrere Schultern zu
verteilen, sollte die Zusammenarbeit
mit anderen Gemeinden und dem
Kirchenkreis gesucht werden. Auch mit
Einrichtungen der Diakonie können
Absprachen über befristete Notauf-
nahmen getroffen werden.

– Zugang zu Rechts- und Opferschutz

Wenn Menschen ohne Aufenthalts-
papiere Opfer krimineller Übergriffe
werden, wenn ihnen der Arbeitgeber
den vereinbarten Lohn vorenthält,
wenn sie nach einem Arbeitsunfall die
zustehenden Versicherungsleistungen
nicht erhalten, können sie sich zwar
grundsätzlich an Polizei und Gerichte
wenden, die ihnen ggf. auch zum Recht
verhelfen werden. Möglicherweise ris-
kieren sie aber damit, dass ihr illegaler
Aufenthalt aufgedeckt wird. Dies muss
jedoch nicht in jedem Fall geschehen.
Insbesondere Zivil- und Arbeitsgerichte
sind nicht verpflichtet, den Aufent-
haltsstatus zu erheben. Bei Arbeits-
gerichtsprozessen wird häufig auch der
Prozessgegner daran interessiert sein,
ungenannt zu bleiben. Auch sind die
Ansprüche auf Lohn und auf Leistun-
gen aus der gesetzlichen Kranken- und
Unfallversicherung lediglich davon
abhängig, ob ein Beschäftigungsver-
hältnis tatsächlich besteht, selbst wenn
das Beschäftigungsverhältnis illegal ist.
Besonders schwierig ist die Situation
für Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution. Sie stehen in der
Regel unter dem Einfluss krimineller
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14 Für Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution bieten in einigen Städten spezielle Projekte Hilfen an 
(z.B. Ökumenische Arbeitsgruppe FiM e.V., Frankfurt/M. und KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V., Potsdam).

Organisationen, die von ihrer Ausbeu-
tung profitieren. Wollen sie sich daraus
lösen, können sie nur dann in Deutsch-
land bleiben und Opferschutz in An-
spruch nehmen, wenn sie bereit und in
der Lage sind, in einem Strafverfahren
als Zeugen auszusagen. Allerdings
erhalten sie meist nur eine Duldung
bzw. Aufenthaltserlaubnis für die Zeit
des Strafverfahrens. Nach Ende des
Prozesses können sie ausgewiesen und
damit erneut einer Verfolgung durch
die Täter ausgesetzt werden. Ihr Status
orientiert sich noch immer nicht an
ihrem persönlichen Bedürfnis nach
Schutz, Beratung und sozialer Hilfe.
Hier müsste dringend eine rechtliche
Verbesserung geschaffen werden.

Gemeinden sollten in solchen Situa-
tionen mit Einverständnis der Betrof-
fenen und unter Einbeziehung eines
Rechtsanwalts vorab anonym zu klären
versuchen, ob Rechtsansprüche beste-
hen, ob Strafanzeigen erstattet werden
und unter welchen Bedingungen die
Betroffenen Rechtsschutz erhalten
können.14 Auch auf diese Weise können
Gemeinden dazu beitragen, dass

Menschen ohne Aufenthaltspapiere
zumindest in einem gewissen Umfang
die ihnen zustehenden Rechte wahr-
nehmen können und nicht hilflos jeder
Form von Ausbeutung, Misshandlung
und Unterdrückung ausgesetzt bleiben.
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